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MT 19 – 
Anfechtung einer unwirksamen Kündigung durch den Arbeitgeber
Die schwangere Arbeitnehmerin hat ab dem Tag der Aushändigung ihrer Schwangerschaftsbescheinigung an den Arbeitgeber und während der 12 Wochen nach der Entbindung Anspruch auf Kündigungsschutz. 
Während dieses Zeitraums ist es dem Arbeitgeber untersagt, der Arbeitnehmerin die Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder eine Vorladung zum Kündigungsgespräch zuzustellen. Jedwede Kündigung und jedwede Vorladung zu einem Kündigungsgespräch, die unter Verstoß gegen das oben genannte Verbot zugestellt werden, sind nichtig und wirkungslos. 
Im Falle der Zustellung der Kündigung vor Aushändigung eines ärztlichen Attests zur Bescheinigung der Schwangerschaft, kann die Arbeitnehmerin innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab dem Erhalt ihres Kündigungsschreibens ihren Zustand durch die per Einschreiben erfolgende Übermittlung eines ärztlichen Attests belegen und die Aufhebung ihrer Kündigung fordern. 
Parallel dazu oder im Falle der Ablehnung ihrer Wiederbeschäftigung, muss die mit einer Kündigung durch den Arbeitgeber konfrontierte schwangere Arbeitnehmerin innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach der Auflösung ihres Arbeitsvertrages beim Präsidenten des Arbeitsgerichts die Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung beantragen, um ihre Weiterbeschäftigung im Unternehmen anordnen zu lassen. 
Nach Ablauf dieser Frist kann die schwangere Arbeitnehmerin die Unwirksamkeit der Kündigung nicht mehr beantragen, gegebenenfalls jedoch unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Formen und Fristen vor Gericht eine Klage wegen ungerechtfertigter Kündigung einreichen. 
Obgleich die schwangere Arbeitnehmerin vor einer fristgerechten Kündigung geschützt ist, ist sie vor einem Antrag des Arbeitgebers auf Beendigung des Arbeitsvertrages wegen schwerem Verschulden nicht geschützt. 
Der Arbeitgeber kann jedoch nicht aus eigener Initiative ein Kündigungsschreiben versenden. 
Er muss einen Antrag beim Arbeitsgericht einreichen, das dann über die Beendigung oder Aufrechterhaltung des Arbeitsvertrages entscheidet. 
Sofern der Arbeitgeber in Erwartung der Entscheidung des Gerichts eine Suspendierung verkündet hat, so hat die betreffende Arbeitnehmerin in Erwartung der endgültigen Entscheidung des Gerichts auf Antrag Anspruch auf Lohnfortzahlung. Dieser Antrag ist innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach der Mitteilung der Suspendierung beim Arbeitsgericht einzureichen (siehe Vorlage 51).









(Name und Anschrift der Arbeitnehmerin)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN

Betreff: Unwirksamkeit meiner Kündigung
Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 

hiermit bestätige ich den Erhalt Ihres Schreibens vom ________________________________ .
Mit dem vorliegenden Schreiben informiere ich Sie jedoch über meine Schwangerschaft, wie aus dem beigefügten ärztlichen Attest ersichtlich wird.
Meine Kündigung ist demnach gemäß Artikel L.337-1(1) des Arbeitsgesetzbuches nichtig und wirkungslos.
Das vorliegende Schreiben versteht sich vorbehaltlich aller Rechte.
Mit freundlichen Grüßen,


___________
(Unterschrift)

	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
